
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/5/22 3Ob24/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1991

Norm

GBG §27 Abs2

Rechtssatz

Bei einem Antrag auf zwangsweise Pfandrechtsbegründung auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen ist

die Anführung der Geburtsdaten natürlicher Personen in diesen Entscheidungen entbehrlich, wenn für die die

Anführung des Geburtsdatums nach den hiefür bestehenden Vorschriften nicht angeordnet wird.

Entscheidungstexte

3 Ob 24/91

Entscheidungstext OGH 22.05.1991 3 Ob 24/91

Veröff: SZ 64/60
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